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Gemeinde Schillsdorf 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20 

 
für das Gebiet des Landgasthofes Kirschenholz ('Hauptstraße 4'), östlich der 'Hauptstraße' 
sowie nördlich und südlich des Weges 'Försterei' 
 

 
Zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) 

 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 20 mit seiner 
Bekanntmachung wirksam. Ihm ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
 
Planerische Zielsetzung: 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 20 umfasst ein Gebiet mit 
einer Größe von ca. 4,1 ha. Es liegt im östlichen Randbereich des Gemeindegebietes 
Schillsdorf, südlich des Ortsteils Schillsdorf, östlich der 'Hauptstraße' (K 6) sowie nördlich 
und südlich des Weges 'Försterei'. Es handelt sich um das Gebiet des Landgasthofes 
Kirschenholz ('Hauptstraße 4'). Zeitlich vorangestellt wurde dem Verfahren des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 20 die 27. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Diese Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von der 
Gemeinde am 20. Februar 2019 beschlossen und vom Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein am 23. Mai 2019 genehmigt. Durch 
die Änderung des Flächennutzungsplanes ist sichergestellt, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, entspricht. 
 
Gegenstand der Planung sind die Erweiterungsabsichten der Betreiber des Landgasthofes 
Kirschenholz. Sie beabsichtigen ihren Landgasthof mit dazugehöriger Brauerei zu 
modernisieren und zu erweitern. Zudem sollen eine Grillhütte und bis zu 12 
Familienappartements als Bestandteil des Beherbergungsbetriebes sowie ein zweiter 
Klärteich errichtet werden. Ebenso ist die Ausweisung von Behelfsstellplätzen für 
Veranstaltungen vorgesehen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 20 schafft die 
entsprechenden Baurechte. 
 
 
Maßgebliche Umweltbelange: 
 
Im Rahmen des Bauleitplanes wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des 
Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. Der Beurteilung der Situation von Natur und 
Umwelt und deren Entwicklung bei Umsetzung des Vorhabens lagen die vorhandenen 
Planungen auf örtlicher und überörtlicher Ebene zu Grunde. 
 
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Grünlandflächen und dem Betriebsgelände des 
Landgasthofes Kirschenholz. Die Grünlandflächen werden - außerhalb von Veranstaltungen 
- intensiv als Weideland und/oder zum Mähen genutzt. Die Grünlandfläche im Norden wird 
zukünftig für eine Grillhütte und bis zu max. 12 Familienappartements in Anspruch 
genommen. Dieser Eingriff wird ganz im Süden des Plangebietes ausgeglichen.  
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Die Gartenfläche des Landgasthofes dient u. a. als Biergarten und als Marktstandort für 
Veranstaltungen. Innerhalb des Gartens befinden sich diverse Gehölze und an seiner 
Ostseite ein Knick, der den Garten von der benachbarten Grünlandfläche abtrennt. Der Knick 
ist nach § 21 LNatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG geschützt, ebenso wie der sich im Süden 
und Südosten des Plangebietes befindende Knick. Die Knicks bleiben vollständig erhalten. 
An der nächsten Stelle zum Knick hat das Baufenster einen Abstand von 30 m. Mit der 
dreifachen Gebäudehöhe als Abstand kann der Knick laut den Durchführungsbestimmungen 
zum Knickschutz vom 20. Januar 2017 als unbeeinträchtigt angesehen werden. Ein 
Ausgleich ist demnach nicht erforderlich. 
 
Im Plangebiet befinden sich zwei Tümpel, ein Garten- sowie ein Klärteich. Ein 
Entwässerungsgraben befindet sich im Norden. Die Gewässer bleiben allesamt erhalten. 
 
Insgesamt sind 13 prägende Bäume innerhalb des Plangebietes als zu erhalten festgesetzt. 
Neben den 13 festgesetzten Bäumen sind innerhalb der privaten Grünfläche mindestens 10 
weitere Bäume dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume sind zu ersetzen.   
 
Im Nordwesten und Nordosten des Plangebietes sind 3 m breite Anpflanzstreifen festgesetzt, 
die zweireihig mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen und als 
freiwachsende Hecken zu entwickeln sind. Sie sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 
Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. Die durch die zukünftige Bebauung hervorgerufene 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird dadurch minimiert, zumal die zulässige Höhe 
der Familienappartements auf 5 m begrenzt ist. 
 
Das Plangebiet ist bereits teilweise versiegelt. Zusätzliche Versiegelungen entstehen durch 
die Erweiterungsvorhaben und die Errichtung der Familienappartements sowie deren 
Zuwegungen. Um den zweiten Klärteich errichten zu können, muss der Boden am dortigen 
Standort ausgehoben werden. Die Flächenversiegelungen sowie die Bodenabgrabungen 
und -aufschüttungen stellen naturschutzrechtliche Eingriffe dar, die ausgeglichen werden 
müssen. Dies erfolgt innerhalb des Plangebietes. Für die Flächenversiegelungen ergibt sich 
ein Ausgleichsbedarf von 1.725 m². Im Süden ist eine Maßnahmenfläche festgesetzt mit 
einer Gesamtgröße von ca. 2.300 m², die der Sukzession überlassen werden soll. Auf dieser 
Fläche befindet sich ein ca. 400 m² großer Teich, der für den Ausgleich nicht angerechnet 
werden kann. Für die Bodenmodellierung ergibt sich insgesamt ein Ausgleichsbedarf von   
80 m². Der Teich wird im Anschluss naturnah angelegt. 
 
 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung: 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind seitens der Öffentlichkeit weder bei der 
frühzeitigen Beteiligung noch im Rahmen der regulären Beteiligung Stellungnahmen 
abgegeben worden. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung sind Hinweise und 
Anregungen von sechs Stellen, im Rahmen des regulären Beteiligungsverfahrens von sieben 
Stellen vorgetragen worden. Neben redaktionellen Hinweisen ohne Auswirkungen auf den 
Planinhalt wurden auch substantielle Stellungnahmen abgegeben. 
 
Landesplanungsbehörde: 
Die Landesplanungsbehörde erläutert, dass das Vorhaben den Zielen der Raumordnung, 
bedingt durch den erläuterten touristischen Absatz und die Qualität sowie 
Standortgebundenheit des Vorhabens, nicht entgegenstehen würde. Der Ausschluss des 
allgemeinen Wohnens werde begrüßt. Kritisch würde jedoch die Zulässigkeit von 
Übernachtungshütten auf einer privaten Grünfläche sowie die vorgesehene Grundfläche von 
max. 80 qm je Hütte gesehen. Bei der Größe könne auch von Ferienhausbebauung 
ausgegangen werden. Darüber hinaus sollte die Gemeinde neben der textlichen Festsetzung 
im B-Plan prüfen, wie auch privatrechtlich eine touristisch-gewerbliche Nutzung der 
Übernachtungshütten und die Kopplung an den Landgasthof sichergestellt werden könnte. 
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Zusätzlich wurden ergänzende Bausteine, die in den Durchführungsvertrag mit 
aufgenommen werden sollten, genannt. Angesichts der zeitgemäßen Qualitätsansprüche an 
Größe und Ausstattung wird nach übereinstimmender Ansicht von Gemeinde und 
Vorhabenträger eine Grundfläche von 80 m² als absolute Mindestgröße angesehen, um den 
beabsichtigten ergänzenden touristischen Ansatz des Landgasthofes Kirschenholz nicht ins 
Leere laufen zu lassen. Die genannten Bausteine wurden im Durchführungsvertrag 
aufgenommen. Darüber hinaus wurde in den Durchführungsvertrag eine Regelung 
aufgenommen, der die touristisch-gewerbliche Nutzung der Ferienhäuser und die Kopplung 
an den Landgasthof auch privatrechtlich gewährleistet. 
 
Kreis Plön: 
Seitens des Kreises Plön wird um eine Bewertung gebeten, ob die infolge der geplanten 
Nutzung entstehenden Ansprüche an die öffentliche Ver- und Entsorgung und verkehrliche 
Erschließung im Rahmen der vorhandenen Anlagen abgewickelt werden kann oder ob die 
Erweiterung von Erschließungsanlagen erforderlich sei. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
sind weder die Herstellung neuer, noch die Änderung vorhandener Erschließungsanlagen 
notwendig. Dies gilt auch für die Ableitung zusätzlich anfallenden Schmutzwassers, das nicht 
an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden kann. Die Planung sieht deshalb die 
Errichtung eines weiteren Klärteiches vor.  
Die uNB weist darauf hin, dass eine Eingrünung erforderlich sei und die festgesetzten 
Bäume mit einem Nachpflanzgebot zu versehen seien. Darüber hinaus sei zu prüfen, ob die 
Belastbarkeit der Grünlandnarbe der Behelfsparkplätze gegeben ist, oder ob nicht doch eine 
Befestigung vorgesehen werden sollte. Dass ausgefallene Bäume zu ersetzen sind, wurde 
mit in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Eine Ausdehnung der Anzahl an 
Veranstaltungen, die die Inanspruchnahme der Behelfsparkplätze verursachen, ist nicht 
beabsichtigt. Eine Befestigung muss nicht vorgesehen werden.  
Bei der Fläche für den Bau des Klärteiches würde es sich laut uNB ebenfalls um eine 
Eingriffsfläche handeln, da es sich um ein technisches Bauwerk handelt, auch wenn es 
‚naturnah‘ hergestellt werden soll. Die Grundfläche für den Klärteich sei daher zu 
kompensieren ebenso wie die Bodenauftragsfläche. Die Fläche des Klärteiches ist mit      
400 m² in der Ausgleichsbilanz berücksichtigt worden. 
Für die Kompensation des Eingriffes in das Landschaftsbild sei eine Eingrünung aus 
freiwachsenden Gehölzen erforderlich. Bei dem Begriff Hecke könnte auch eine geschnittene 
Hecke angenommen werden. Ergänzend sollte die Eiche in dem Knick an der südöstlichen 
Plangebietsgrenze als zu erhalten festgesetzt werden. Es wurde textlich festgesetzt und in 
der Begründung erläutert, dass es sich bei den genannten Hecken um freiwachsende 
Gehölze und nicht um geschnittene Hecken handeln soll. Die Eiche wurde als zu erhalten 
festgesetzt. 
Der vorbeugende Brandschutz teilt mit, dass die Klärteiche aus hygienischen Gründen nicht 
als Löschwasserentnahmestelle akzeptiert werden könnten. Ob der Gartenteich hinsichtlich 
der Wassermenge, der Abstände zu den Gebäuden, der Anfahrbarkeit und einer frostfreien 
Entnahmestelle den Ansprüchen einer ausreichenden Löschwasserversorgung genügt, sei 
zu erörtern. Die Löschwasserversorgung ist mit den örtlich Beteiligten ausdrücklich 
thematisiert und für gewährleistet eingestuft worden. Im Nordosten des Plangebietes, in ca. 
150 m  Entfernung, befindet sich zudem die 'Moorkuhle', von der ebenfalls Löschwasser 
bezogen werden kann. 
Bei dem Gasthof Kirschenholz würde es sich laut Denkmalschutzbehörde um ein 'Denkmal 
zur Kontrolle' handeln, dessen abschließende Überprüfung noch ausstehen würde. Das 
Landesamt für Denkmalpflege ist am Planverfahren beteiligt worden und hat mitgeteilt, dass 
gegenüber der Planung keine Bedenken bestünden und denkmalpflegerische Belange nicht 
berührt seien.  
 
Archäologisches Landesamt: 
Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale konnten zurzeit nicht festgestellt werden. 
Hingewiesen wurde auf § 15 DSchG zum evtl. Auffinden von Kulturdenkmalen. 
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Handwerkskammer Lübeck: 
Die Handwerkskammer Lübeck bittet darum, dass bei Flächenfestsetzungen, die 
Handwerksbetriebe beeinträchtigen, ein sachgerechter Wertausgleich und eine frühzeitige 
Benachrichtigung der betroffenen Betriebe stattfinden möge. Es ist nicht ersichtlich, dass 
Handwerksbetriebe durch die Planung beeinträchtigt werden. 
 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus: 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus bittet um die 
Berücksichtigung der 15 m breiten Anbauverbotszone zur Kreisstraße K 6. Direkte Zufahrten 
und Zugänge zur freien Strecke der K 6 dürften nicht angelegt werden. Die verkehrliche 
Erschließung des Plangebietes dürfe ausschließlich über die vorhandene Anbindung 
erfolgen. Den Hinweisen wurde entsprochen.  
 
Schleswig-Holstein Netz AG, Plön: 
Die Schleswig-Holstein Netz AG teilt mit, dass im Geltungsbereich diverse ihrer Strom- und 
Gasleitungen verlaufen. Diese dürften nicht überbaut werden und müssten jederzeit 
zugänglich sein. Die Strom- und Gasleitungen sind im Rahmen der Planung der Erdarbeiten 
zu beachten. Dem Vorhabenträger ist der Leitungsplan übergeben worden. 
 
NABU, Landesverband Schleswig-Holstein 
Der NABU hält den Standort Schillsdorf für Ferienapartments für nicht geeignet, da dieser zu 
wenig für Familien bieten würde. Im östlichen Holstein seien vor allem die in der Nähe der 
größeren Seen und der Ostseeküste gelegenen Bereiche für Urlauber attraktiv. Schillsdorf 
befände sich demgegenüber zu abgelegen. Die Gemeinde Schillsdorf ist ein durchaus 
attraktiver und nachgefragter Ferienort. Gerade die abgelegene Lage prädestiniert den 
Standort für einen erholsamen und ruhigen Urlaub. Das Angebot spricht Feriengäste an, die 
abseits der Haupttourismusstandorte in Schleswig-Holstein einen Urlaub in ländlicher 
Umgebung verbringen möchten. 
Die vorgesehene Heckeneingrünung sollte laut NABU nicht nur als breite, sondern auch als 
später hochwüchsige Feldhecke angelegt werden. Es wurde textlich festgesetzt, dass es 
sich bei den Hecken im Nordwesten und Nordosten um freiwachsende Gehölze und nicht um 
geschnittene Hecken handeln soll. 
 
 
Zentrale Abwägungsentscheidungen: 
 
Die Gemeinde Schillsdorf ist dem Nahbereich der Gemeinde Wankendorf zugeordnet, die 
nach § 1 der Landesverordnung zur Festlegung der zentralen Orte und Stadtrandkerne vom 
08. September 2009 als ländlicher Zentralort eingestuft ist. 
 
Nach dem Regionalplan für den Planungsraum III (alt), Stand: Fortschreibung 2000, befindet 
sich das Plangebiet direkt angrenzend an ein bis zur Ostsee reichendes Gebiet mit 
besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung. Südöstlich, gelegen im Ortsteil 
Altbokhorst, befindet sich in einem Abstand von ca. 1,5 km der Windpark 'Altbokhorst' mit 
acht Anlagen, die allesamt eine Gesamthöhe von 100 m aufweisen. 
 
Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) 2010 werden die ländlichen Räume 
als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume beschrieben, die gestärkt 
werden sollen. "Die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung sollen 
verbessert werden. Die Bedeutung der ländlichen Räume als Natur- und Erholungsräume 
soll nachhaltig gesichert werden. Der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der ländlichen Räume 
sollen teilräumliche Strategien und Entwicklungskonzepte Rechnung tragen, die endogene 
Potenziale nutzen." 
 
Die Gemeinde beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung 
und Modernisierung des Landgasthofes Kirschenholz zu schaffen und den Bestand 
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planungsrechtlich abzusichern. Da das Betriebsgelände bereits besteht und der Standort 
nicht aufgegeben werden soll, kommen keine anderen Standorte für das Vorhaben in Frage.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 20 wurde von der Gemeindevertretung 
Schillsdorf in ihrer Sitzung am 24. April 2019 als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Bornhöved, den 07. Juni 2019  
 
 
 

gez. 
 

(Czierlinski) 
Büro für Bauleitplanung 
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 � Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 21.09.2016.   Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der 
BokhorstEWankendorfer Rundschau am 03.05.2018 erfolgt.

� Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 17.04.2018 
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung durchgeführt.

=� Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
03.05.2018 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7� Die Gemeindevertretung hat am 12.09.2018 den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 20 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

>� Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 20, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 
15.10.2018 bis 16.11.2018 während folgender Zeiten: Montag und Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, 
Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag 14.00 E 18.00 Uhr, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden 
können, am 04.10.2018 in der BokhorstEWankendorfer Rundschau ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfes und die nach § 3 Abs. 2 
BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.amtEbokhorstEwankendorf.de ins Internet 
eingestellt.

?� Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 08.10.2018 zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert und von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.

Wankendorf, den 24.04.2019

LLLLLLLL..

Bürgermeister

Siegel

Siegel

Siegel

Siegel

@� Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am 24.04.2019 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8� Die Gemeindevertretung hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 24.04.2019  als Satzung beschlossen und 
die Begründung durch einfachen Beschluss gebilligt.

Wankendorf, den 24.04.2019

LLLLLLLL..

Bürgermeister

 �� Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu 
machen.

Wankendorf, den 24.04.2019

LLLLLLLL..

Bürgermeister

  � Der Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 durch die 
Gemeindevertretung Schillsdorf und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und 
zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten 
eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 27.06.2019 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von 
VerfahrensE und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich 
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, 
Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls 
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am 28.06.2019 in Kraft getreten.

Wankendorf, den 01.07.2019

LLLLLLLL..

Bürgermeister

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung E BauNVO E) in der 
Fassung ihrer Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), und die Verordnung über die 
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 E PlanzV 90) vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2017 (BGBl. 2017 I S. 1063)

Siegel

A� Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
–bezeichnungen sowie Gebäude, mit Stand vom 07.05.2019, in den Planunterlagen enthalten und 
maßstabsgerecht dargestellt sind.

Neumünster, den 09.05.2019

LLLLLLLLLLLLL..

Carsten de Vries (ÖBVI)

Kartengrundlage:
Digitaler LageE und Höhenplan, M 1:1.000
Dipl. Ing. C. de Vries
öffentl. best. Vermessungsingenieur

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (BauGB, BauNVO) 
 

01. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 11 BauNVO) 
 

Das 'Sonstige Sondergebiet' (SO) mit der Zweckbestimmung 'Gastronomie, Beherbergung und 
touristische Serviceeinrichtungen' dient der Unterbringung von Infrastruktureinrichtungen, die 
dem Tourismus und der Erholung dienen. Zudem dient es zu Zwecken der Erholung, dem 
touristisch genutzten, gewerblich angebotenen, ferienmäßigen Wohnen für einen wechselnden 
Personenkreis und zur Freizeitgestaltung, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stört. Das 
allgemeine Wohnen ist im Plangebiet nicht zulässig. 
 
Zulässig im SO 1 sind: 
 
- Gaststätte mit Außenbereich, 
- Schank- und Speisewirtschaften, 
- Küchenbetrieb, 
- Brauerei, 
- Verkaufsräume als Hofladen, 
- Einrichtungen für Abfallbehälter, 
- maximal 4 gewerblich zur Vermietung angebotene Ferienwohnungen, 
- zwei Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter oder Personen, die als Verwalter oder 

als Haus- und Wartungspersonal innerhalb des Plangebietes tätig sind, 
- Anlagen für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke sowie sonstige Einrichtungen zur 

Freizeitgestaltung, 
- Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf. 
 
Zulässig im SO 2 sind: 
 
- eine Grillhütte mit max. 80 m² Grundfläche, 
- max. 12 Familienappartements mit jeweils max. 80 m² Grundfläche für einen wechselnden 

Personenkreis als Bestandteil des Beherbergungsbetriebes,  
- Anlagen für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke sowie sonstige Einrichtungen zur 

Freizeitgestaltung, 
- Einrichtungen für Abfallbehälter, 
- Klärteiche, 
- Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf. 
 

02.  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6, § 19 BauNVO) 
 

a) Die Erschließungswege zum und innerhalb des SO 2 sind bei der Ermittlung der Grundfläche 
(GR) im Sinne des § 19 BauNVO unberücksichtigt zu lassen. 

 
b) Ebenerdige Terrassen direkt an Gebäuden sind bei der Ermittlung der Grundfläche im Sinne

des § 19 Abs. 2 BauNVO unberücksichtigt zu lassen und nur bei der Ermittlung der 
Grundfläche i. S. d. § 19 Abs. 4 BauNVO zu ermitteln. 

 
c) Zusätzlich zu den Vorgaben gemäß § 19 BauNVO dürfen Erschließungswege und Stellplätze 

zum und im SO 2 bis zu einer Größe von 750 m² errichtet werden. 

03. Bedingende Zulässigkeitsvoraussetzung (§ 12 Abs. 3 a BauGB) 
 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat und die den 
Regelungen des Durchführungsvertrages entsprechen. 

 
04. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

Die Bezugspunkte gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO für die zulässigen maximalen Firsthöhen sind 
für die jeweiligen Baufenster in der Planzeichnung festgesetzt. Es handelt sich um die Ist-
Geländehöhen über NN. 
 

05. Sichtflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
 
 Die in der Planzeichnung festgesetzten Sichtflächen sind von jeglicher Bebauung und 

Bepflanzung zwischen 0,80 m und 2,50 m über Fahrbahnoberkante 'Hauptstraße' dauernd 
freizuhalten. 

 
06. Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 
Innerhalb der privaten Grünfläche sind zulässig: 
 
- max. 10 Veranstaltungen im Jahr für z. B. Pfingst- und Herbstmärkte, 
- Behelfsstellplätze für die max. 10 Veranstaltungen, 
- Freilandbereiche für Feriengäste, 
- Kinderspielplätze. 
 

07. Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 

 
a) Die in der Planzeichnung im Nordwesten und Nordosten des Plangebietes festgesetzten 

Anpflanzflächen sind zweireihig mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu 
bepflanzen und als freiwachsende Hecke zu entwickeln. (Gehölzarten, Pflanzabstände und -
qualitäten sowie Pflegehinweise: siehe Begründung.) Sie sind dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

 
b) Neben den 13 in der Planzeichnung festgesetzten Bäumen sind innerhalb des Plangebietes

mindestens 10 weitere Bäume dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Bäume 
sind durch heimische Laubbäume, Hochstamm, 14 - 16 cm Stammumfang in 1 m Höhe, zu 
ersetzen. 

 
08. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 2 BNatSchG / § 21 Abs. 1 LNatSchG) 
 

a) Die nach § 21 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz geschützten Knicks sind zu erhalten und 
dürfen nicht mit Boden angefüllt oder mit nicht-einheimischen Gehölzen bepflanzt werden. 
 

b) Der erforderliche Ausgleich für die durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 
vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft wird wie folgt zugeordnet: 
 
- 2.300 m² im Süden des Plangebietes, Trennstück aus dem Flurstück 43/5 der Flur 3, 

Gemarkung Schillsdorf. Die zugeordnete Fläche ist dauerhaft aus der Nutzung zu 
nehmen und der Sukzession zuzuführen. Die Sukzessionsfläche ist gegenüber der 
nördlich angrenzenden Grünfläche auszuzäunen; 
 

- Naturnahe Gestaltung des neuen Klärteiches; 
 

c) Die Erschließungswege zum und innerhalb des SO 2 sowie die Stellplätze sind mit 
Materialien hoher Wasserdurchlässigkeit (mind. 10 ̄ 4 bis 10 ̄ 6 m/s) herzustellen. 

 

 
 
 

II. Hinweise 
 

01. Bodendenkmale 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 

02. Altlasten 
 Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 

abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubes verpflichtet. Die Altlasten sind unverzüglich dem Kreis Plön, Amt für Umwelt, 
anzuzeigen. 

 
03. Kampfmittel 
 Innerhalb des Plangebietes können sich im Boden Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg befinden. 

Aus diesem Grund muss das Plangebiet vor Beginn von Tiefbauarbeiten gemäß 
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersucht werden. Die 
Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt, Sachgebiet 323, Mühlenweg 166, 
24116 Kiel, durchgeführt. Es wird empfohlen, dass sich Bauherren frühzeitig mit dem 
Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen, damit die Sondier- und Räummaßnahmen in die 
geplanten Baumaßnahmen einbezogen werden können. 
 

04. Landwirtschaftliche Immissionen 
An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen. Aus diesem Grund wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung resultierenden Emissionen (Lärm, Staub und Gerüche) zeitlich begrenzt auf das 
Plangebiet einwirken können und in Kauf zu nehmen sind. 

 
05. Eingriffsfristen 

Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften sind die Beseitigung von Grünflächen und 
Gehölzen sowie die Baufeldräumung in der Zeit zwischen dem 01. März und dem 
30. September unzulässig. Sollte die genannte Frist nicht eingehalten werden können, ist durch 
einen Sachverständigen nachzuweisen, dass sich keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände ergeben. 
 
Vor Abriss von Gebäuden ist zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch 
einen Sachverständigen nachzuweisen, dass sich keine Fledermausquartiere in oder an den 
Gebäuden befinden. Sollte der Abriss in den Zeitraum zwischen dem 15. März und dem
15. August fallen, erstreckt sich die Untersuchungspflicht zugleich auf das Vorkommen von 
Brutvögeln. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung ist in beiden Fällen von der unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Plön einzuholen. 

06. Knickschutz 
Der Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein - V 534-531.04 'Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz' 
vom 20. Januar 2017 ist beim Erhalt und der Pflege der Knicks zu beachten. 

gez. Heinrich Danker
L.S.

gez. Heinrich Danker
L.S.

gez. Heinrich Danker
L.S.

gez. Heinrich Danker
L.S.
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